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Teil 1

Vorbemerkungen

A. Impulse

Die Klagewelle von Kommunen, welche vor den deutschen Gerichten eine Auf-
besserung ihrer Finanzlage einfordern, reißt nicht ab.1 Auch wenn das Finanzie-
rungssaldo der Gesamtheit der Gemeinden und Gemeindeverbände derzeit positiv 
ist, kann daraus auf eine andauernde Erholung nicht geschlossen werden.2 Viel-
mehr belegt die Entwicklung der vergangenen Jahre eine Instabilität der kommu-
nalen Finanzen. Hierbei ist die kommunale Verschuldung nur leicht zurückgegan-
gen, insbesondere auch der Umfang der in Anspruch genommenen Kassenkredite. 
Ein zeitweise positiver Saldo darf daher nicht über den anhaltenden kommunalen 
Schuldenstand hinwegtäuschen. Jener offenbart, dass die Schere zwischen reichen 
und armen Kommunen weiterhin besteht.3 Die Situation der kommunalen Finanzen 
bleibt mithin prekär und die Notwendigkeit ihrer Konsolidierung aktuell.4

Den Grund für die fortwährenden kommunalen Finanzlücken bildet der Anstieg 
kommunaler Ausgaben, insbesondere Sozialausgaben,5 ohne dass die kommunalen 
Einnahmen eine entsprechende Anhebung erfahren. Neu hinzutretende Aufgaben-
bereiche, wie in letzter Zeit namentlich die Anordnung der Inklusion als Regelfall 
an Schulen in Nordrhein-Westfalen,6 die Erweiterung des Anspruchs auf einen 

 1 Zuletzt sind insbesondere folgende Entscheidungen hierzu ergangen: BVerfG, NVwZ 2020, 
1342 ff.; BVerwG, NVwZ 2019, 1279 f.; BVerwG, BeckRS 2020, 27916; BVerwG, KommJur 
2020, 382 f.; BVerwG, NVwZ 2022, 1136 ff.; BVerwG, NVwZ 2023, 824 ff.; BayVerfGH,  
NVwZ-RR 2020, 858 ff.; BlnBbgOVG, BeckRS 2019, 35367; HessStGH, NVwZ 2019, 1036 ff.; 
HessStGH, BeckRS 2022, 31746; MVOVG, BeckRS 2018, 39253; MVOVG, BeckRS 2020, 
37255; NRWVerfGH, KommJur 2018, 145 ff.; NRWVerfGH, NVwZ-RR 2020, 1 ff.; NRWOVG, 
BeckRS 2018, 8846; RPVerfGH, BeckRS 2020, 35384; RPOVG, BeckRS 2020, 18625;  
SaarlOVG, BeckRS 2019, 29026; SAOVG, BeckRS 2020, 8024; SAOVG, BeckRS 2022, 36932; 
SAOVG, BeckRS 2022, 36934; SHLVerfG, NVwZ 2023, 915 ff.; SHOVG, BeckRS 2019, 2981; 
SHOVG, BeckRS 2019, 25036; ThürVerfGH, DÖV 2018, 490; ThürOVG, BeckRS 2018, 29254; 
ThürOVG, BeckRS 2018, 47729.
 2 Ausführlich zur Zusammensetzung und Entwicklung der kommunalen Finanzen siehe 
S. 73 ff.
 3 Wieland, in: FS Schmidt-Jortzig, S. 221, 221.
 4 Volkmann, DÖV 2001, 497, 497.
 5 Mehlhaf, Kommunen im Finanzausgleich des Grundgesetzes, S. 264 ff.; Wieland, in: 
FS Schmidt-Jortzig, S. 221, 221, 231 f.
 6 Erstes Gesetz zur Umsetzung der VN-Behindertenrechtskonvention (9. Schulrechtsände-
rungsgesetz) v. 5. 11. 2013 in Nordrhein-Westfalen (GVBl. S. 618).
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Kinderbetreuungsplatz7, die Notwendigkeit der Bereitstellung von Unterkünften  
für Geflüchtete8 und zuletzt die Herausforderungen durch die Covid-19-Pandemie 
sowie die Ukraine-Krise9 bedeuten regelmäßig eine Belastung für die kommu-
nale Finanzausstattung und entfachen hierdurch stetig die Diskussion um deren 
Angemessenheit.

Die Bedeutung der Finanzausstattung von Bund, Ländern und Kommunen für 
die Formation der Machtverhältnisse im Bundesstaat kann dabei nicht überschätzt 
werden. Im Anschluss an die grundgesetzliche Kompetenzverteilung entscheiden 
die verfügbaren Finanzmittel maßgeblich über die Frage der tatsächlichen Hand-
lungsfähigkeit und Eigenständigkeit staatlicher Organisationseinheiten.10 Sie bil-
den „so etwas wie die Nerven des Staates“11 und ihre Bemessung ist neben der 
klassischen Teilung staatlicher Gewalt eine zentrale Aufgabe der Verfassung.12 
Das Grundgesetz widmet sich dieser Materie in einem gesonderten Abschnitt der 
Art. 104a bis Art. 115 GG.13 Die dort geregelte Finanzverfassung ist an der Auf-
teilung von Kompetenzen nicht nur gleichwertig beteiligt, sondern aufgrund ihrer 
Finanzierungsfunktion sogar ein „tragende(r) Eckpfeiler der bundesstaatlichen 
Ordnung“14.15 Dieser Stellenwert der Finanzmittelverteilung muss Bestandteil der 
anhaltenden juristischen Diskussion um eine gerechte und ausgewogene Finanz-
ausstattung insbesondere der Kommunen sein.16

Einen wesentlichen Anteil an der Konstitution kommunaler Einnahmen bil-
den der landesrechtlich gestaltete kommunale Finanzausgleich und die darin er-
folgende Bereitstellung von Zuweisungen an die Kommunen. Für die Frage der 
Stabilisierung der kommunalen Finanzlage stellen diese Finanzausgleichsrege-
lungen entscheidende Instrumentarien zur Verfügung. Die darin vorgesehenen Ver-
teilungsmechanismen sind jedoch in Zeiten angespannter kommunaler Haushalte  

 7 Seit dem 1. 8. 2013 besteht der Anspruch nicht mehr ab dem dritten Lebensjahr des Kindes, 
sondern bereits vom ersten Lebensjahr an, vgl. § 24 Abs. 2 S. 1 SGB VIII (geändert durch Art. 1, 
Art. 10 Abs. 3 KinderförderungsG v. 10. 12. 2008, BGBl. I, S. 2403 ff.). Zur Erstattung der hierdurch  
entstehenden Kosten auf kommunaler Ebene Articus / Schneider / Klein, KommJur 2011, S. 1 ff.
 8 Während die Anzahl an Asylanträgen sich in den Jahren 2002−2012 noch auf unter 100.000 
pro Jahr belief, liegt diese seit dem Jahr 2013 durchgängig darüber. Die höchste Zahl war hierbei 
im Jahr 2016 mit 745.545 Anträgen zu verzeichnen, vgl. Bundesamt für Migration und Flücht-
linge, Schlüsselzahlen Asyl 1. Halbjahr 2023, Flyer Stand: Juli 2023.
 9 Bundesministerium der Finanzen, Finanzbericht 2024, S. 189.
 10 Vogel, JA 1980, 577, 577.
 11 v. Arnim, Der Landkreis, 1985, 519, 519.
 12 Eingängig ist die Formulierung bei Vogel, JA 1980, 577, 577: „Geldfragen sind Macht-
fragen“.
 13 Zur Unterscheidung des Abschnitts über das Finanzwesen als Finanzverfassung i. w. S. 
von der Finanzverfassung i. e. S. siehe die Ausführungen zum Begriff der Finanzverfassung auf 
S. 41.
 14 BVerfGE 55, 274, 300; sinngemäß BVerfGE 72, 330, 388; 78, 249, 266; 91, 186, 202; 105, 
185, 194; 108, 1, 15; 108, 186, 214.
 15 Zur Funktion der Finanzverfassung siehe S. 43 ff.
 16 Vogel, JA 1980, 577, 578.



A. Impulse 25

zugleich besonders umstritten. Zwietracht sät insbesondere die Normierung von 
Umlagen, wie beispielsweise die zeitweise Einführung einer Solidaritätsumlage in 
Nordrhein-Westfalen,17 welche in Ergänzung zum System der die Kommunen be-
günstigenden Zuweisungen auch eine Umverteilung von Finanzmitteln zwischen 
den Kommunen vorsehen.

Die Länder entziehen sich dem kommunalen Wehklagen durch den pauschalen 
Verweis auf ihre eigene Finanzmisere. Eine Konsolidierung der kommunalen Fi-
nanzlage sei ihnen schlichtweg unmöglich, da sie sich selbst an den Grenzen ihrer 
Leistungsfähigkeit befänden.18 Im Gegenteil tendieren sie sogar dazu, die kommu-
nalen Haushalte als „Reservekasse“19 für eigene finanzielle Notlagen zu betrachten.

Unter diesen Umständen verwundert es nicht, dass sich die Kommunen einen 
Ausweg immer häufiger im Ersuchen gerichtlichen Rechtsschutzes erhoffen.20 
Dort wird ein Befinden über die komplexen Finanzausgleichsregeln und die Fest-
legung genauer Anforderungen an die kommunale Finanzausstattung jedoch mit 
ehrfürchtiger Zurückhaltung gehandhabt.21 Das Bundesverfassungsgericht meidet 
bereits die Entscheidung darüber, ob sich ein die Kommunen berechtigender Fi-
nanzausstattungsanspruch überhaupt aus der Verfassung deduzieren lässt.22 Wird 
ein solcher Anspruch dagegen von den Landesverfassungsgerichten anerkannt,23 

 17 Gesetz zur Unterstützung der kommunalen Haushaltskonsolidierung im Rahmen des 
Stärkungspakts Stadtfinanzen (Stärkungspaktgesetz) v. 9. 12. 2011, GVBl. S. 662 sowie Ge-
setz zur Errichtung eines Fonds des Landes Nordrhein-Westfalen zur Umsetzung des Gesetzes 
zur Unterstützung der kommunalen Haushaltskonsolidierung im Rahmen des Stärkungspakts 
Stadtfinanzen (Stärkungspaktfondsgesetz) v. 28. 11. 2012, GVBl. S. 577.
 18 Volkmann, DÖV 2001, 497, 497.
 19 v. Mutius / Henneke, Kommunale Finanzausstattung und Verfassungsrecht, S. 90; Henneke, 
DÖV 2008, 857, 867; Hubert Meyer, NVwZ 1999, 843, 847; Schwarz, KStZ 1998, 145, 147; 
Schwarz, ZKF 2006, 97, 101.
 20 Dies impliziert auch der Titel des Aufsatzes von Mandelartz / Neumeyer, Kommunale Fi-
nanzprobleme und kommunaler Finanzausgleich – Verfassungsgerichte der Länder als Nothel-
fer?, DÖV 2000, 103 ff. 
 21 Krit. auch Schoch, Verfassungsrechtlicher Schutz der kommunalen Finanzautonomie, 
S. 154.
 22 BVerfGE 26, 172, 181; 71, 25, 36 f.; BVerfG, NVwZ 1987, 123, 123; BVerfGE 83, 363, 
386; BVerfG, LKV 1994, 145, 145; BVerfG, NVwZ 1995, 370, 371; BVerfG, NVwZ 1999, 
520, 521; BVerfG, NVwZ-RR 1999, 417, 417; BVerfGE 119, 331, 361 und zuletzt BVerfG, 
NVwZ 2020, 1342, 1345.
 23 BaWüStGH, DVBl. 1994, 206, 207; BaWüStGH, DVBl. 1999, 1351, 1355; BayVerfGH, 
BayVBl. 1959, 251, 252; BayVerfGH, BayVBl. 2008, 172, 175; BbgVerfG, NVwZ-RR 2000, 
129, 130; HessStGH, BeckRS 2013, 51250; HessStGH, NVwZ 2019, 1036, 1037; HessStGH, 
BeckRS 2022, 31746; MVLVerfG, LKV 2006, 461, 462; NdsStGH, NVwZ 1996, 585, 586; 
NdsStGH, NdsVBl. 2008, 152, 155; NRWVerfGH, NVwZ 1985, 802, 823; NRWVerfGH, 
NVwZ 1999, 81, 82; NRWVerfGH, DÖV 2004, 662, 664; NRWVerfGH, KommJur 2018, 145, 
145; NRWVerfGH, NVwZ-RR 2020, 1, 1; RPVerfGH, DVBl. 1992, 981, 981; RPVerfGH, 
NVwZ 2006, 1050, 1051; RPVerfGH, BeckRS 2020, 35384; SaarlVerfGH, NVwZ-RR 1995, 
153, 154; SächsVerfGH, LKV 2001, 223, 224; SächsVerfGH, BeckRS 2010, 46086; SALVerfG, 
NVwZ-RR 1999, 393, 397; SALVerfG, NVwZ-RR 1999, 464, 466; ThürVerfGH, BeckRS 2010, 
47491; ThürVerfGH, KommJur 2012, 14, 17 f.




